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Pressemitteilung
Arbeitnehmer sind von den Steueränderungen besonders betroffen - 

Steuerpolitisches Forum des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. 

Vertreter von Mitgliedsvereinen des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) diskutierten anlässlich der Jahresmitgliederversammlung am 15.06.2007 auf einem steuerpolitischen Forum in Berlin mit namhaften Persönlichkeiten aus Politik, Finanzverwaltung und Justiz zur Wahrung des Rechtsschutzes bei der Arbeitnehmerbesteuerung. Nach Auffassung des Verbandes und seiner Mitgliedsvereine kann eine Haushaltskonsolidierung vorrangig auf Kosten der Arbeitnehmer - durch Kürzungen und Streichungen bei der Entfernungspauschale, dem Kindergeld und beim häuslichen Arbeitszimmer - nicht kampflos hingenommen werden.
Einig waren sich am letzten Freitag, den 15. Juni 2007 Vertreter der Mitgliedsvereine des NVL, dass die von der Regierung bereits beschlossenen Kürzungen im Arbeitnehmerbereich sozial ungerecht sind und nicht wehrlos hingenommen werden dürfen. Allein von der Kürzung der Entfernungspauschale sind 15 Millionen Arbeitnehmer betroffen, betont der Verband. Mit bis zu 600 Euro Mehrbelastung pro Jahr müssen betroffene Arbeitnehmer ab 2007 rechnen.

Der Verband stellt sich nicht gegen Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes. Die Lasten müssen jedoch gerecht verteilt werden. Die ungerechte Steuerpolitik drängt einerseits leistungswillige Arbeitnehmer in soziale Armut und beschenkt andererseits Unternehmen und Kapitalanleger. Ein Beispiel dafür ist die geplante Abgeltungsteuer, mit der Kapitaleinkünfte unabhängig von deren Höhe und den übrigen Einkünften mit 25 Prozent versteuert werden sollen. Diese Regelung begünstigt Steuerpflichtige mit hohen Kapitalerträgen und bestraft weniger gut Verdienende. 

Der Verband kämpft auf politischem Weg und in Klageverfahren gegen Benachteiligungen der Arbeitnehmer, insbesondere gegen die Kürzung der Entfernungspauschale. In drei Urteilen haben die Finanzgerichte bereits zu Gunsten der Arbeitnehmer entschieden. Noch in diesem Sommer ist mit einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes zur Entfernungspauschale zu rechnen. Nach Überzeugung des Verbandes ist die Kürzung verfassungswidrig. Deshalb werden die Mitgliedsvereine des Verbandes für ihre Mitglieder Einsprüche gegen Bescheide einlegen, in denen Kosten für Fahrten zur Arbeit und Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer nicht mehr anerkannt werden.
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